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(54) Bezeichnung: Batterie mit einem Zellenstapel von Batterieeinzelzellen

(57) Zusammenfassung: Eine Batterie (1) weist einen Zel-
lenstapel (6) von Batterieeinzelzellen (2) auf. Jede der Batte-
rieeinzelzellen ist aus einem elektrisch isolierenden Rahmen
(3) und zwei den Rahmen (3) in Stapelrichtung verschließen-
den Hüllblechen (4, 5) ausgebildet. Wenigstens eines der
Hüllbleche (4, 5) weist wenigstens einen umgeformten Be-
reich (4a, 4b, 5a) auf, welcher zur Anlage an einer der Seiten-
kanten des Rahmens (3) ausgebildet ist. Erfindungsgemäß
ist an dem Rahmen (3) zwischen den wenigstens einen um-
geformten Bereich (4a, 4b, 5a) des wenigstens einen Hüll-
blechs (4, 5) und dem anderen Hüllblech (5, 4) wenigstens
ein elektrisch isolierendes Distanzelement (13) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batterie mit einem
Zellenstapel von Batterieeinzelzellen nach der im
Oberbegriff von Anspruch 1 definierten Art.

[0002] Aus dem allgemeinen Stand der Technik sind
Batterien bekannt, welche durch einen Zellenstapel
von bipolaren Batterieeinzelzellen gebildet sind. Die
Batterieeinzelzellen werden dabei aufeinander gesta-
pelt und typischerweise miteinander verspannt, so-
dass auf der einen Seite des Zellenstapels der Batte-
rieeinzelzellen der eine Batteriepol zu liegen kommt,
während auf der anderen Seite des Zellenstapels
der Batterieeinzelzellen der andere Batteriepol liegt.
Derartige Batterieeinzelzellen werden beispielsweise
in der deutschen Anmeldung mit dem Aktenzeichen
DE 10 2007 063 181 beschrieben. Die Batterieeinzel-
zellen sind dabei als so genannte Rahmenflachzel-
len ausgebildet, welche zwei metallische Hüllbleche
aufweisen. Die metallischen Hüllbleche sind durch ei-
nen isolierenden Rahmen elektrisch voneinander ge-
trennt. Sie dienen einerseits als die Pole der Batte-
rieeinzelzelle, andererseits als Wärmeleitbleche, wel-
che in der Batterie entstehende Abwärme nach au-
ßerhalb der Batterieeinzelzelle ableiten. Dort können
die metallischen Hüllbleche beispielsweise über eine
elektrische, nicht jedoch thermische Isolierung mit ei-
ner Kühleinrichtung in Verbindung stehen, welche ty-
pischerweise von einer Kühlflüssigkeit oder dem Kli-
makühlmittel einer Klimaanlage aktiv gekühlt wird.

[0003] Im Inneren der Batterieeinzelzelle, also zwi-
schen den Hüllblechen und umgeben von dem elek-
trisch isolierenden Rahmen, sind die elektrochemisch
wirksamen Materialien angeordnet. Diese bestehen
typischerweise aus einem Stapel von Elektroden
und einem flüssigen oder gel-artigen Elektrolyt. Die-
ser Elektrodenstapel weist Anoden- und Kathoden-
folien auf, welche mit einem dazwischen angeord-
neten, elektrisch isolierenden Separator voneinan-
der getrennt, abwechselnd übereinander gestapelt
sind. An den Rändern der metallischen Folien ste-
hen auf der einen Seite die Anodenfolien über, auf
der anderen Seite die Kathodenfolien. Diese in der
oben genannten Anmeldung als Stromfahnen be-
zeichneten Bereiche sind dann entsprechend mitein-
ander verbunden. Dies kann beispielsweise durch ei-
ne Schweißung erfolgen, wie es in der oben genann-
ten Schrift beschrieben wird. Außerdem sind diese
Bereiche als Anschlussbereiche des Elektrodensta-
pels mit dem jeweiligen Hüllblech elektrisch verbun-
den. Auch dies kann gemäß der genannten Anmel-
dung durch Verschweißen erfolgen. Die Batterieein-
zelzelle wird dann über den Rahmen und die beiden
Hüllbleche entsprechend komplettiert und fertig mon-
tiert. Dabei wird die Batterieeinzelzelle dicht gegen-
über der Umgebung verschlossen. In das Innere des
Rahmens wird dann der Elektrolyt eingefüllt, welcher
zusammen mit dem Stapel der Elektroden den che-

misch aktiven Teil der Batterieeinzelzelle bildet. Bei
Lithium-Ionen-Batterien bestehen die Anoden- bzw.
Kathodenfolien typischerweise aus Aluminium- bzw.
Kupferfolien und als Elektrolyt wird ein flüssiger Lithi-
um-Ionen enthaltender Elektrolyt eingesetzt.

[0004] Die Hüllbleche derartiger Batterieeinzelzel-
len, welche auch als Rahmenflachzellen bezeich-
net werden, sind überwiegend eben ausgeführt und
weisen nur auf einer Seite einen umgeformten Be-
reich beziehungsweise eine Abkantung auf, welche
im Bereich der Seitenfläche des Rahmens zu liegen
kommt, und welche zur Ableitung von Wärme über
die Hüllbleche an die Kühleinrichtung dient. Die um-
geformten Bereiche der beiden Hüllbleche liegen al-
so auf eine der Seitenflächen des Rahmens, um ge-
meinsam und elektrisch isoliert mit der Kühleinrich-
tung in thermischer Verbindung zu stehen. Da die bei-
den Hüllbleche unterschiedliche Polaritäten aufwei-
sen, muss nun bei der Montage sehr exakt darauf ge-
achtet werden, dass die beiden umgeformten Berei-
che der Hüllbleche sich nicht berühren. Je nach Grö-
ße von Rahmen und Hüllblechen kann eine ähnliche
Problematik auch zwischen den umgeformten Berei-
chen des einen Hüllblechs und dem anderen Hüll-
blech in einem nicht umgeformten Bereich auftreten,
wenn das eine Hüllblech seitlich über den Rahmen
in dem Bereich hinaussteht, in dem der umgeformte
Bereich des anderen Hüllblechs liegt.

[0005] Selbst bei einer sehr exakt durchgeführten
Montage, welche sicherstellt, dass die Hüllbleche
sich nicht berühren und die Batterieeinzelzelle nicht
kurzgeschlossen ist, kann es in besonderen Situa-
tionen, beispielsweise durch Stöße oder Vibrationen,
auch in dem fertig montierten Zellenstapel zu einer
entsprechenden Bewegung der Batterieeinzelzellen
zueinander und der Hüllbleche zu den Rahmen kom-
men.

[0006] Insbesondere kann eine solche Situation
dann auftreten, wenn ein mit einer solchen Batte-
rie ausgestattetes Fahrzeug in einen Unfall verwi-
ckelt wird. In diesen Situationen können dann die zu-
vor ordnungsgemäß montierten Hüllbleche so gegen-
über den Rahmen verschoben werden, dass es in
Einzelfällen zu Kurzschlüssen von Batterieeinzelzel-
len kommt. Insbesondere beim Einsatz von Batterie-
einzelzellen in Lithium-Ionen-Technologie kann dies
mit erheblichen Nachteilen verbunden sein, da der-
artige Zellen in solchen Situationen zu einer starken
thermischen Reaktion bis hin zu einem Brand oder
einer Explosion neigen können.

[0007] Es ist daher die Aufgabe der hier vorlie-
genden Erfindung, eine Batterieeinzelzelle mit ei-
nem Rahmen und zwei den Rahmen in Stapelrich-
tung verschließenden Hüllblechen zu schaffen, wel-
che schnell und einfach montiert werden kann, ohne
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dass Kurzschlüsse aufgrund von Montageproblemen
oder mechanischen Belastungen zu befürchten sind.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die im kennzeichnenden Teil von Patentanspruch 1
genannten Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der erfindungsgemäßen Lösung ergeben sich
außerdem aus den Unteransprüchen.

[0009] Dadurch, dass erfindungsgemäß im Bereich
des Rahmens elektrisch isolierende Distanzelemen-
te angeordnet sind, können über diese Distanzele-
mente die Hüllbleche beziehungsweise die in einigen
Bereichen des Rahmens vergleichsweise dicht ne-
beneinander angeordneten Hüllbleche sicher und zu-
verlässig vor einem Kontakt untereinander und damit
einem Kurzschluss der Batterieeinzelzelle bewahrt
werden. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass
die Montage der Hüllbleche auf den Rahmen mit
sehr viel weniger Aufwand betrieben werden kann, da
durch die erfindungsgemäßen elektrisch isolierenden
Distanzelemente eine Berührung der Hüllbleche un-
tereinander, beispielsweise bei einem nicht absolut
exakten Positionieren der Hüllbleche gegenüber dem
Rahmen vermieden wird.

[0010] Ein weiterer sehr entscheidender Vorteil der
erfindungsgemäßen elektrisch isolierenden Distan-
zelemente ist darin zu sehen, dass eine sichere
und zuverlässige elektrische Isolierung der beiden ei-
ne unterschiedliche Polarität aufweisenden Hüllble-
che zueinander auch in besonderen Situationen, bei-
spielsweise beim Auftreten von mechanischen Belas-
tungen, Vibrationen oder starken Stößen, sicher und
zuverlässig gewährleistet bleiben. Wird beispielswei-
se ein Fahrzeug mit der erfindungsgemäßen Batte-
rie ausgestattet, so kann auch bei der Einwirkung
von sehr starken äußeren Beschleunigungen und Im-
pulsen, beispielsweise wenn das Fahrzeug in einen
Unfall verwickelt wird, eine sehr sichere elektrische
Isolierung der beiden Hüllbleche gegeneinander ge-
währleistet werden, da diese durch die Distanzele-
mente elektrisch isolierend voneinander beabstandet
sind. Mit minimalem Aufwand kann so die Sicherheit
einer solchen Batterie insbesondere für den Einsatz
in Kraftfahrzeugen gesteigert werden.

[0011] In einer besonders günstigen und vorteilhaf-
ten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Batterie
ist es dabei vorgesehen, dass zwei Hüllbleche mit
umgeformten Bereichen vorgesehen sind, wobei das
wenigstens eine elektrisch isolierende Distanzele-
ment zwischen diesen umgeformten Bereichen an-
geordnet ist. Insbesondere im Bereich dieser umge-
formten Bereiche, welche typischerweise auf einer
der Seitenflächen des Rahmens zu liegen kommen,
um beispielsweise mit der Kühleinrichtung in thermi-
sche Verbindung gebracht zu werden, sind die Hüll-
bleche sehr dicht beieinander angeordnet und liegen
darüber hinaus in einer Ebene. Dadurch kann es sehr

leicht zu minimalen Verschiebungen kommen, wel-
che eine Berührung der Hüllbleche und damit einen
Kurzschluss der Batterieeinzelzelle auslösen könn-
ten. Daher ist ein Distanzelement zwischen diesen
beiden umgeformten Bereichen im oben dargelegten
Sinn besonders wirkungsvoll.

[0012] In einer weiteren sehr günstigen und vor-
teilhaften Ausgestaltung ist es außerdem vorgese-
hen, dass zwei Hüllbleche mit umgeformten Berei-
chen vorgesehen sind, wobei Distanzelemente so-
wohl zwischen den umgeformten Bereichen als auch
zwischen wenigstens einem der umgeformten Berei-
che des einen Hüllblechs und dem nicht umgeform-
ten Bereich des anderen Hüllblechs angeordnet sind.
Die zuerst genannten Distanzelemente erfüllen dabei
den bereits oben beschriebenen Zweck. Außerdem
sind in dieser Ausgestaltung der Erfindung weitere
Distanzelemente vorgesehen, welche wenigstens ei-
nen der umgeformten Bereiche des einen Hüllblechs
gegenüber dem anderen Hüllblech isolieren. In die-
sem Fall isolieren die Distanzelemente also die in
zwei senkrecht aufeinanderstehenden Ebenen ange-
ordneten Bereiche der Hüllbleche. Dies kann insbe-
sondere dann von Vorteil sein, wenn zur maximalen
Wärmeableitung ein vergleichsweise großes Teil der
jeweiligen Hüllbleche umgeformt wird. Dieser umge-
formte Bereich überragt dann die Seitenkante des
Rahmens weitgehend und kann gegebenenfalls mit
dem auf der anderen Querseite des Rahmens ange-
ordneten Hüllblech in Berührung kommen, wenn bei-
spielsweise die Fertigungstoleranzen bei der Monta-
ge nicht sauber eingehalten werden, oder wenn es zu
einem starken Stoß, beispielsweise im Crash-Fall ei-
nes Fahrzeugs, kommt. Der erfindungsgemäße Auf-
bau fängt diese Problematik ab, indem er auch in die-
sem Bereich ein Distanzelement im Bereich des Rah-
mens anordnet.

[0013] In einer sehr günstigen und vorteilhaften Wei-
terbildung der erfindungsgemäßen Batterie ist es fer-
ner vorgesehen, dass die Distanzelemente einstü-
ckig mit dem Rahmen ausgebildet sind. Da der Rah-
men ohnehin aus elektrisch isolierendem Material be-
steht und typischerweise durch ein Spritzgussverfah-
ren oder dergleichen hergestellt wird, ist das Vorse-
hen von entsprechenden Distanzelementen, welche
gemäß einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
als Stege auf dem Rahmen angeordnet werden kön-
nen, vergleichsweise einfach. Die Distanzelemente
sind dann einstückig mit dem Rahmen verbunden,
sodass diese mit dem Rahmen eine vergleichsweise
stabile Einheit bilden, welche auch im Crash-Fall ei-
nes mit der Batterie ausgestatteten Fahrzeugs, ver-
gleichsweise hohe Kräfte aufnehmen können. Außer-
dem entfällt bei der einstückigen Ausbildung mit dem
Rahmen weiterer Aufwand hinsichtlich einer eventu-
ellen Montage, eines eventuellen Verbindens, Ver-
klebens oder dergleichen.
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[0014] Die erfindungsgemäße Batterie ist insbeson-
dere als Hochleistungsbatterie auf der Basis von Li-
thium-Ionen-Technologie geeignet. Grundsätzlich ist
ihr Einsatz jedoch auch bei anderen Batterien denk-
bar. Der bevorzugte Einsatz kann dabei insbesonde-
re bei der Verwendung in einem Kraftfahrzeug, bei-
spielsweise einem Hybrid-, Mildhybrid-, oder Elektro-
fahrzeug liegen, wobei auch hier die Verwendung der
erfindungsgemäßen Batterie nicht auf den Einsatz in
einem Fahrzeug beschränkt ist.

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den restlichen Unteran-
sprüchen und aus den Ausführungsbeispielen, wel-
che nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert
werden.

[0016] Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1 eine dreidimensionale Ansicht einer
Batterie;

[0018] Fig. 2 eine dreidimensionale Darstellung ei-
ner Batterieeinzelzelle in einer Ansicht aus Richtung
der Kühleinrichtung;

[0019] Fig. 3 eine Ansicht der Batterieeinzelzelle ge-
mäß Fig. 2 in einer Explosionsdarstellung;

[0020] Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch die Bat-
terieeinzelzelle gemäß Fig. 2;

[0021] Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung des Aus-
schnitts V in Fig. 4;

[0022] Fig. 6 eine Schnittdarstellung gemäß der Li-
nie VI-VI in Fig. 4;

[0023] Fig. 7 eine dreidimensionale Darstellung des
Rahmens mit Distanzelementen in zwei verschiede-
nen Richtungen;

[0024] Fig. 8 eine dreidimensionale Darstellung ei-
ner Batterieeinzelzelle in einer Ansicht aus Richtung
des Deckelements; und

[0025] Fig. 9 ein vergrößerter Ausschnitt der Dar-
stellung in Fig. 8.

[0026] In Fig. 1 ist eine Batterie 1 in einer dreidimen-
sionalen Darstellung zu erkennen. Die Batterie 1 soll
dabei insbesondere als Lithium-Ionen-Hochvoltbatte-
rie ausgebildet sein, welche für den Einsatz in Hybrid-
oder Mildhybrid-Anwendungen konzipiert ist. Sie wird
damit in Fahrzeugen eingesetzt, welche einen hy-
bridisierten oder teilhybridisierten Antriebsstrang auf-
weisen und unterstützend oder alternativ zum Antrieb
über einen Verbrennungsmotor elektrisch angetrie-
ben werden können. Der Einsatz in einem rein elek-
trisch angetriebenen Fahrzeug wäre ebenso denk-

bar. Die Batterie 1 in dem in Fig. 1 dargestellten
beispielhaften Aufbau besteht aus einer Vielzahl von
Batterieeinzelzellen 2, von welchen hier nur einige
mit dem Bezugszeichen 2 versehen sind. Die Batte-
rieeinzelzellen sind als bipolare Rahmenflachzellen
ausgebildet, welche jeweils aus einem isolierenden
Rahmen 3 sowie zwei elektrisch leitenden Hüllble-
chen 4, 5 bestehen. Dieser Aufbau der Batterieein-
zelzellen 2 ist in den Fig. 2 und Fig. 3 zu erkennen.

[0027] In Fig. 1 sind die Batterieeinzelzellen 2 zu ei-
nem Zellenstapel 6 gestapelt, welcher zwischen zwei
Endplatten 7, 8 verspannt ist. Entsprechend dem an
sich bekannten Aufbau der Batterieeinzelzellen 2 als
bipolare Rahmenflachzellen ist dabei die eine der
Endplatten 7 der eine Pol der Batterie 1, während
die andere der Endplatten 8 die Polplatte des ande-
ren Pols darstellt. Der Zellenstapel 6 wird in der hier
dargestellten Ausführung von einem Deckelement 9
abgedeckt, welches beispielsweise eine isolierende
Platte sein kann, oder welches auch als entsprechen-
de Platine ausgebildet sein kann, welche elektroni-
sche Bauelemente und Schaltkreise beispielsweise
zur Einzelzellenüberwachung der Batterieeinzelzel-
len 2 aufweist.

[0028] Die Batterie 1 weist außerdem in an sich be-
kannter Art und Weise eine Kühlplatte 10 als Küh-
leinrichtung auf, welche auf der dem Deckelement 9
abgewandten Seite des Zellenstapels 6 angeordnet
ist. Die Kühlplatte 10 ist über eine elektrisch isolieren-
de, wärmeleitende Folie oder eine elektrisch isolie-
rende, wärmeleitende Vergussmasse mit den Batte-
rieeinzelzellen 2 und hier insbesondere mit den Hüll-
blechen 4, 5 der Batterieeinzelzellen 2 verbunden,
welche hierzu umgeformte Bereiche 4a, 5a aufwei-
sen, die auf der Seitenkante des Rahmens 3 liegen.
Die Hüllbleche 4, 5 führen dabei die in der Batte-
rieeinzelzelle 2 entstehende Wärme in Richtung der
Kühlplatte 10, von welcher diese dann abtransportiert
wird. Dafür ist die Kühlplatte 10 in an sich bekann-
ter Weise von einem flüssigen oder einem im Be-
reich der Kühlplatte verdampfenden Kühlmittel durch-
strömt. Der gesamte Aufbau aus dem Zellenstapel 6,
den beiden Endplatten 7, 8, dem Deckelement 9 und
der Kühlplatte 10 wird dann zu der Batterie 1 als feste
mechanische Einheit verspannt. Beispielhaft sind in
Fig. 1 dazu zwei Spannbänder 11 dargestellt, welche
die einzelnen Elemente der Batterie 1 zusammenhal-
ten und mechanisch stabilisieren.

[0029] In der Darstellung der Fig. 2 ist die Batterie-
einzelzelle 2 in einer dreidimensionalen Darstellung
nochmals näher zu erkennen. Wie bereits erwähnt, ist
sie als bipolare Rahmenflachzelle ausgeführt. Sie be-
steht dabei im Wesentlichen aus dem elektrisch iso-
lierenden Rahmen 3, welcher durch die beiden Hüll-
bleche 4, 5 in Stapelrichtung begrenzt und verschlos-
sen wird. Wie auch in der Explosionsdarstellung der
Fig. 3 zu erkennen ist, ist im Inneren des Rahmens 3
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und zwischen den Hüllblechen 4, 5 ein Elektrodensta-
pel 12 angeordnet. Dieser Elektrodenstapel 12 ist da-
bei ebenfalls an sich bekannt. Er besteht im Wesentli-
chen aus einem Stapel von abwechselnd geschichte-
ten Anodenfolien und Kathodenfolien, zwischen wel-
chen ein geeigneter Separator angeordnet ist. Der
ganze Stapel beziehungsweise der im Inneren der
Batterieeinzelzelle 2 verbleibende Raum wird dann
mit einem geeigneten Elektrolyten getränkt. Dieses
elektrochemisch aktive Material aus dem Elektroden-
stapel 12 und dem Elektrolyten kommt dann im In-
neren des Rahmens 3 zu liegen. Der Rahmen wird
durch die beiden Hüllbleche 4, 5 nach außen ent-
sprechend abgeschlossen und abgedichtet, was bei-
spielsweise durch ein Aufkleben der Hüllbleche 4, 5
oder auch ein Anschmelzen der Hüllbleche 4, 5 an
den Rahmen erfolgen kann. Dabei ist es auch denk-
bar, dass eines der Hüllbleche, beispielsweise das
Hüllblech 5, bereits vorher mit dem Rahmen 3 fest
verbunden ist, indem dieser beispielsweise an das
Hüllblech 5 angespritzt ist. Die Batterieeinzelzelle 2
muss dann lediglich nach dem Einbringen des Elek-
trodenstapels 12 und des Elektrolyts durch ein aufge-
klebtes oder über ein Heißpressen aufgeschmolze-
nes Hüllblech 4 entsprechend verschlossen werden.

[0030] Wie in den Darstellungen der Fig. 2 und Fig. 3
zu erkennen ist, weisen die beiden Hüllbleche 4,
5 umgeformte Bereiche beziehungsweise Abkantun-
gen 4a, 5a auf. In dem in Fig. 2 dargestellten montier-
ten Zustand der Batterieeinzelzelle 2 kommen diese
umgeformten Bereiche 4a, 5a auf einer der Seiten-
kanten des Rahmens 3 zu liegen. Die Aufgabe dieser
umgeformten Bereiche 4a, 5a liegt nun darin, die in
der Batterieeinzelzelle 2 entstehende Wärme durch
die Hüllbleche 4, 5 in den Bereich der umgeformten
Bereiche 4a, 5a abzuführen. Die umgeformten Be-
reiche 4a, 5a liegen dann über eine elektrisch isolie-
rende, aber wärmeleitende Folie oder Vergussmas-
se an der Kühlplatte 10 an, um so die in der Batterie-
einzelzelle 2 entstehende Abwärme abführen zu kön-
nen. Daher ist es für die Funktionalität der Batterie-
einzelzelle 2 notwendig, die umgeformten Bereiche
4a, 5a möglichst groß auszubilden, um so eine mög-
licht große Kontaktfläche zur Kühlplatte 10 zu errei-
chen. Kommt es nun zu einer unsauberen Montage
der Hüllbleche 4, 5 auf dem Rahmen 3 oder trotz ei-
ner sauberen Montage im späteren Betrieb zu ent-
sprechenden Vibrationen oder kräftigen Stößen, bei-
spielsweise wenn ein mit der Batteriel ausgestatte-
tes Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wird, so kann
es zu einer Berührung der beiden umgeformten Be-
reiche 4a, 5a der beiden Hüllbleche 4, 5 kommen.
Da die beiden Hüllbleche 4, 5 unterschiedliche elek-
trische Polaritäten aufweisen, wird die Batterieeinzel-
zelle 2 dadurch kurzgeschlossen. Dies kann zu einer
starken Wärmeentwicklung in der Batterieeinzelzel-
le 2 führen, welche, insbesondere wenn mehrere der
Batterieeinzelzellen 2 betroffen sind, bis hin zu einem

Brand oder einer Explosion der Batterie 1 eskalieren
kann.

[0031] Um dies zu verhindern, ist nun ein elektrisch
isolierendes Distanzelement 13 vorgesehen, welches
in der Darstellung der Fig. 3 als Steg auf dem Rah-
men 3 zu erkennen ist. In der Schnittdarstellung
durch eine der Batterieeinzelzellen 2, die in Fig. 4
dargestellt ist und hier insbesondere in der Vergröße-
rung des Ausschnitts V der Fig. 4 in Fig. 5, ist die-
ses Distanzelement 13 nochmals deutlicher zu erken-
nen. Das elektrisch isolierende Distanzelement 13 ist
in der Darstellung der Fig. 2 bis Fig. 5 als einfacher
Steg auf dem Rahmen ausgebildet. Prinzipiell könn-
te das Distanzelement 13 dabei nachträglich einge-
bracht, aufgeklebt oder über formschlüssige Elemen-
te gehalten, beispielsweise aufgesteckt, sein. Da der
Rahmen 3 jedoch ohnehin aus einem elektrisch iso-
lierenden Material gefertigt wird und typischerweise
durch Spritzgießen oder dergleichen hergestellt ist,
kann das hier als Steg ausgebildete Distanzelement
13 sehr einfach und kostengünstig einstückig mit dem
Rahmen 3 ausgebildet sein. In der Spritzgussform ist
dafür lediglich eine weitere Nut vorzusehen, in wel-
che bei der Herstellung des Rahmens 3 das Mate-
rial eindringt und so einstückig und sicher und fest
mit dem Rahmen 3 verbunden das Distanzelement
13 ausbildet. Dieses Distanzelement 13 hält dabei
die umgeformten Bereiche 4a, 5a sicher voneinan-
der beabstandet. Dies erleichtert auf der einen Seite
die Montage, da hier nicht mehr so genau auf eine
berührungsfreie Anlage der Hüllbleche 4, 5 geachtet
werden muss, da diese durch das Distanzelement 13
ohnehin voneinander beabstandet sind. Außerdem
stellt es sicher, dass die beiden abgekanteten Berei-
che 4a, 5a im Crash-Fall nicht auf dem Rahmen 3
bewegt und gegeneinander geschoben werden, was
zu einem Kurzschluss der Batterieeinzelzelle 2 füh-
ren würde.

[0032] Das Distanzelement 13 ist dabei mit der ma-
ximalen Dicke der Hüllbleche 4, 5 ausgebildet, bevor-
zugt sogar so, dass es eine minimal kleinere Ausdeh-
nung aufweist, als die Dicke der Hüllbleche 4, 5. Da-
mit ist sichergestellt, dass die abgekanteten Bereiche
4a, 5a der Hüllbleche 4, 5 zuverlässig an der Kühl-
platte 10 anliegen. Das Distanzelement 13 wird dabei
entweder gar nicht oder bündig mit den abgekante-
ten Bereichen 4a, 5a der Hüllbleche 4, 5 anliegen. Es
wird einer Ausbildung, welche dünner als die Dicke
der Hüllbleche 4, 5 ist, jedoch keinesfalls so an der
Kühlplatte 10 anliegen, dass es die Anlagefläche der
umgeformten Bereiche 4a, 5a der Hüllbleche 4, 5 an
der Kühlplatte 13 nachteilig beeinflusst.

[0033] Nachdem die umgeformten Bereiche 4a, 5a
der Hüllbleche 4, 5 sich in einer Ebene auf einer
der Seitenkanten des Rahmens 3 sehr nahe kom-
men, ist dieser Bereich der wichtigste Bereich, um
ein elektrisch isolierendes Distanzelement 13 anzu-
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ordnen. Nun ist es jedoch so, dass die abgekante-
ten Bereiche 4a, 5a auch mit den nicht abgekante-
ten Bereichen des jeweils benachbarten Hüllblechs
5, 4 in vergleichsweise geringem Abstand angeord-
net sind, wenn die gesamte Breite des Rahmens 3
in Stapelrichtung für die umgeformten Bereiche 4a,
5a genutzt wird, um die maximal mögliche Fläche zur
Wärmeableitung an die Kühlplatte 10 zur Verfügung
zu stellen. In der Schnittdarstellung der Fig. 6 ist da-
her ein weiteres Distanzelement 13 zu erkennen. Die-
ses ist im Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen
Distanzelement 13, welches quer zur Stapelrichtung
den Rahmen 3 überragt, so ausgebildet, dass es den
Rahmen 3 in Stapelrichtung überragt. Wie aus der
Schnittdarstellung der Fig. 6 sehr gut zu erkennen
ist, isoliert das Distanzelement 13 dabei das auf der
Seite des Rahmens 3 aufliegende Hüllblech 4 gegen-
über dem umgeformten Bereich 5a des anderen Hüll-
blechs 5. Auch hier gilt ansonsten das oben bereits
gesagte, sodass das Distanzelement 13 beispiels-
weise einstückig mit dem Rahmen 3 ausgebildet wer-
den kann. Auch hier gilt wieder, dass die Ausdehnung
des Distanzelements 13, in diesem Fall in Stapelrich-
tung, maximal die Dicke des Hüllbleches 4 aufweist.
Ansonsten würde die elektrische Kontaktierung des
Hüllblechs 4 mit dem Hüllblech 5 der benachbarten
Batterieeinzelzelle 2 gegebenenfalls durch ein über
das Hüllblech 4 überstehendes Distanzelement 13
beeinträchtigt werden.

[0034] In der Darstellung der Fig. 7 ist der Rahmen
3 nochmals in einer dreidimensionalen Form darge-
stellt. Der Rahmen 3 weist dabei die beiden in den
Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten Distanzelemente 13
gemeinsam auf. Prinzipiell wäre es selbstverständ-
lich denkbar, nur eines der Distanzelemente 13 vor-
zusehen. In einer bevorzugten und im Crash-Fall ei-
nes mit der Batterie 1 ausgestatteten Fahrzeugs be-
sonders sicheren Aufbaus sind jedoch beide der bis-
her beschriebenen Distanzelemente 13 an dem Rah-
men 3 vorgesehen. Der Rahmen 3 weist also das ei-
ne in der Richtung quer zur Stapelrichtung des Rah-
mens über den Rahmen 3 hinausragende Distanz-
element 13 auf, welches sich dann in Stapelrichtung
erstreckt, außerdem das in Stapelrichtung über den
Rahmen hinaus sich quer zur Stapelrichtung erstre-
ckende Distanzelement 13. Die beiden Distanzele-
mente sind jeweils einstückig mit dem Rahmen 3 aus-
gebildet und bevorzugt bei der Herstellung des Rah-
mens 3 in einem Spritzgussverfahren entsprechend
an dem Rahmen 3 angeformt. Andere Herstellungs-
varianten wären ebenso denkbar, beispielsweise ei-
ne Nachbearbeitung des Rahmens in den Bereichen
neben den Distanzelementen 13, ein Aufkleben oder
Aufstecken der Distanzelemente 13 oder Ähnliches.

[0035] Wie bereits in der Darstellung der Fig. 3 zu
erkennen war, weist das eine Hüllblech 4 außerdem
einen zweiten umgeformten Bereich 4b auf, welcher
in der Ansicht der montierten Batterieeinzelzelle 2 in

Fig. 8 besser zu erkennen ist. Diese Ansicht ist da-
bei aus Richtung des Deckelements 9 dargestellt. Der
weitere umgeformte Bereich 4b, welcher auch in der
vergrößerten Darstellung der Fig. 9 nochmals darge-
stellt ist, ist dabei in seiner flächigen Ausdehnung ver-
gleichsweise klein. Er dient typischerweise dazu, die
Batterieeinzelzelle 2 mit einer in dem Deckelement
9 angeordneten Elektronik zu kontaktieren. Die Elek-
tronik kann beispielsweise auf die weiteren umge-
formten Abschnitte 4b der Batterieeinzelzellen 2 auf-
gelegt und beim Verspannen mit diesen Bereichen
kontaktiert oder auch über Kabel oder dergleichen
mit diesen Bereichen 4b verbunden werden. Auch
hier ist die Situation so, dass der weitere umgeform-
te. Bereich 4b vergleichsweise dicht an den nicht um-
geformten Bereich des Hüllblechs 5 heranreicht. Da-
her ist es wünschenswert, auch hier über ein Distan-
zelement 13 die Bereiche so gegeneinander abzusi-
chern, dass eine elektrische Isolierung zwischen den
Hüllblechen 4, 5 in jedem Fall sichergestellt bleibt.
Der Aufbau des Distanzelements 13 entspricht da-
bei wieder dem oben bereits gesagten. Insbesondere
kann das Distanzelement 13 einstückig mit dem Rah-
men 3 ausgebildet sein. Alternativ zur Darstellung in
Fig. 6 überragt das in Fig. 9 dargestellte Distanzele-
ment dabei den Rahmen wiederum quer zur Stapel-
richtung, hat aber auch seine längste Ausdehnung
quer zur Stapelrichtung. Dieser Aufbau kann hier so
gewählt werden, da die Fläche des weiteren umge-
formten Bereichs 4b vergleichsweise klein sein kann.
Anders als in der Darstellung der Fig. 6 ist es hier al-
so unschädlich, das Distanzelement 13 so anzuord-
nen, dass die Fläche des weiteren umgeformten Be-
reichs 4b eingeschränkt wird. Prinzipiell wäre jedoch
auch hier ein Aufbau analog der Darstellung in Fig. 6
oder bei Fig. 6 ein Aufbau analog der Darstellung
in Fig. 9 denkbar. Jedoch hat der Aufbau der Fig. 6
für den dort dargestellten Fall den Vorteil einer mög-
lichst großen Fläche des zur Kühlung genutzten um-
geformten Bereichs 5a, während der in Fig. 9 darge-
stellte Aufbau für den Spezialfall des weiteren umge-
formten Bereichs 4b den Vorteil hat, dass eine Be-
arbeitung, beispielsweise eine Ausklinkung oder der-
gleichen, an dem weiteren Hüllblech 5 nicht notwen-
dig ist.

[0036] Alles in allem wird der Aufbau der Batterie-
einzelzelle 2 durch den Einsatz von Distanzelemen-
ten 13, insbesondere wenn diese als Stege einstückig
mit dem Rahmen 3 ausgeführt sind, nicht wesentlich
schwerer oder komplizierter. Die Stege für die Distan-
zelemente 13 können einfach beispielsweise in eine
Spritzgussform für den Rahmen 3 integriert werden.
Die Montage der Batterieeinzelzellen 2 wird dadurch
erleichtert und insbesondere beim Auftreten von star-
ken Stößen, beispielsweise im Crash-Fall eines mit
der Batterie 1 ausgestatteten Fahrzeugs, wird die Si-
cherheit der Batterie 1 deutlich erhöht.
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Patentansprüche

1.  Batterie mit einem Zellenstapel von Batterieein-
zelzellen, welche jeweils einen elektrisch isolieren-
den Rahmen und zwei den Rahmen in Stapelrichtung
verschließende Hüllbleche aufweisen, wobei wenigs-
tens eines der Hüllbleche wenigstens einen umge-
formten Bereich aufweist, welcher zur Anlage an ei-
ner der Seitenkanten des Rahmens ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Rahmen (3)
zwischen dem wenigstens einen umgeformten Be-
reich (4a, 4b, 5a) des wenigstens einen Hüllblechs (4,
5) und dem anderen Hüllblech (5, 4) wenigstens ein
elektrisch isolierendes Distanzelement (13) angeord-
net ist.

2.    Batterie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei Hüllbleche (4, 5) mit umgeform-
ten Bereichen (4a, 4b, 5a) vorgesehen sind, wobei
das wenigstens eine Distanzelement (13) zwischen
den umgeformten Bereichen (4a, 5a) angeordnet ist.

3.  Batterie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei Hüllbleche (4, 5) mit umge-
formten Bereichen (4a, 4b, 5a) vorgesehen sind, wo-
bei Distanzelemente (13) sowohl zwischen den um-
geformten Bereichen (4a, 5a) als auch zwischen we-
nigstens einem der umgeformten Bereiche (4a, 4b,
5a) des einen Hüllblechs (4, 5) und dem nicht umge-
formten Bereich des anderen Hüllblechs (5, 4) ange-
ordnet sind.

4.    Batterie nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eines der beiden Hüllble-
che (4) wenigstens zwei umgeformte Bereiche (4a,
4b) aufweist.

5.    Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Distanzelement (13) den Rahmen (3) maximal um die
Dicke der Hüllbleche (4, 5) überragt.

6.    Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Distanzelement (13) einstückig mit dem Rahmen (3)
ausgebildet ist.

7.    Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Distanzelement (13) als Steg auf dem Rahmen (3)
ausgebildet ist.

8.    Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der
Distanzelemente (13) quer zur Stapelrichtung den
Rahmen (3) überragt.

9.    Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der

Distanzelemente (13) den Rahmen (3) in Stapelrich-
tung überragt.

10.   Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
gekennzeichnet durch ihre Ausführung in Lithium-Io-
nen-Technologie.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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